
510 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (319 der Bei
lagen): Übereinkommen (Nr. 111) über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen 
Arbeitsorganisation hat auf ihrer 42. Tagung 
vom 4. bis 26. Juni 1958 in Genf das gegenständ
liche übereinkommen angenommen, das in sei
nem Art. 2 die Verpflichtung enthält, eine inner
staatliche Politik festzulegen und zu verfolgen, 
die darauf abzielt, die Gleichheit der Gelegen
heiten und der Behandlung in bezug auf Be
schäftigung und Beruf zu fördern, um jegliche 
Diskriminierung auf diesem Gebiet auszuschal
ten. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 19. Oktober 1972 in Verhandlung ge
zogen. Nach einer Debatte, an der sich außer 
dem Berichterstatter die Abgeordneten Doktor 
R ein h art, Dr. Hau s e rund M e I t e r sowie 
Bundesminister für soziale Verwaltung Ingenieur 
H ä u s e r beteiligten, wurde einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause die Genehmigung 
des übereinkommens zu empfehlen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung vertritt 
im vorliegenden Fall die Auffassung, daß die 
Erlassung besonderer Bundesgesetze im Sinne des 
Art. 50 Abs. 2 B-VG zur überführung des Ver
tragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
notwendig ist. 

Hiebei traf der Ausschuß folgende Feststellung: 
Erweisen sich im Sinne der Ausführungen in 
den Erläuterungen zur Regierungsvorlage auf 

Pichler 
Berichterstatter 

Seite 12 2. Absatz letzter Satz Anderungen der 
Bestimmungen des § 25 des Betriebsrätegesetzes 
und der §§ 28 und 29 des Landarbeitsgesetzes als 
notwendig, so kann sich nach Auffassung des 
Ausschusses eine solche Notwendigkeit zur Ande
rung auf Grund der Ratifikation des überein
kommens Nr. 111 nur aus den im Art. 1 Z. 1 
lit. a angeführten Fällen von Diskriminierungen 
ergeben. 

Weiters hat der Ausschuß in den Erläuterungen 
zur Regierungsvorlage folgende Druckfehlerbe
richtigungen vorgenommen: 

Auf Seite 9 rechte Spalte 2. Absatz 27. Zeile 
hat es statt "Zugängiglichkeit" "Zugänglichkeit" 
zu heißen. 

Auf Seite 10 linke Spalte 1. Absatz 9. Zeile soll 
es statt "Blichwinkel" "Blickwinkel" heißen. 

Auf Seite 11 rechte Spalte oberster Absatz 
6. Zeile hat das Wort "er" zu entfallen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltung somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle beschließen: 

1. Dem übereinkommen (Nr. 111) über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf 
(319 der Beilagen) wird die verfassungsmäßige 
Genehmigung erteilt. 

2. Dieses übereinkommen ist im Sinne des 
Art. 50 Abs. 2 B-VG du'rch die Erlassung von 
Gesetzen zu erfüllen. 

Wien, am 19. Oktober 1972 

Horr 
Obmann 

510 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




